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Vereinbarung über die Durchführung
eines Schülerbetriebspraktikums

in der Jahrgangsstufe 9 der Prinz-von-Homburg-Schule

Zwischen der Schule (Stempel)

und..................-.. .......... (nachstehend Betrieb (Stempel) genannt)

Der Betrieb erklärt sich bereit, in der zeit vom 12.O2.2O24 Uis 23.O2.2O24

für die Schülerin / den Schüler ........... der Klasse

ein SBP durchzuführen. Das SBP erfolgt auf der Grundlage der Verwaltu ngsvo rsch riften
Praxislernen mit Aufgaben zum Ziel, über die Organisation und Durchführung, Aufsicht sow,e
Versicheru ngsschutz und Haftung, die Bestandteil dieser Vereinbarung sind (siehe Anlage).
Die tägliche Beschäftigungszeit an den V/ochentagen von lvlontag bis Freitag beträgt 7 Stunden
zlrsätzlich Pa u sen.

Der tägliche Arbeitsbeginn des Schülers ist in dieser Woche

Der Betrieb benennt folgende für die Durchführung des SBP vera ntwortlichen

M ita rbeiterin nen und Mitarbeiter:

Tel.-Nr. (betriebliche oder andere), unter der diese zu erreichen sind:

Ihnen werden die im Rahmen der fachlichen Anleitung erforderlichen Funktionen der Aufsicht
und Betreuung sowie die Einhaltung der allgemeinen Disziplin übeftragen. Die Schülerinnen
unci 

'chüler 
sind zum Arbeitsschutz zu beiehren.

Die Schülerin oder der Schüler wird in folgenden Bereichen mit folgenden Hau pttätig kejten
eingesetzt:

Kontakt Grundsch e

033970 / 5178101
gmndschule@homburgschule.de
Kodtakt Sek I/II
033970 / 5778702
sekretanat@ltomburyschule.de
Faxt 033970 / süa173
IntemeL www.homburgschule.de
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Schriftliche Anlage für die Praktikumsvereinbarung

Stempel vom Betrieb:

Zur Ken ntn is genommen:

Erziehungsberechtigte

Ort, Datum vera ntwortliche Lehrkraft des SBP

Betriebsleitung (Stempel, U ntersch rift)

Fragen an das Unternehmen (bitte ankreuzen) Ja Nein

Ist ein Gesu nd heitsges p räch durch das Gesundheitsamt erforderlich?

vVurde in dem Betrieb bereits ein SBP durchgeführt?

Bilciet der Beirieb aus?

E-Mail: sekretanät@hoInburgschule.de
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eh Vertreier des Praxislemortes als Anspre.hpartnerin oder Ansprechpartner

3.1 Dle Aufslchtspflrchl 0ber dre schülerinn6r und Schüler oblieqt während
des Präxislernens gemAB W-Aufsl.ht der Schule. Sie informiert die Eltern
gemäß Nummer 3 Abs. 5 W-Aufsicht. Dre schule kann v€rtreter des
Praxisiernortes mlt der Wahrnehmunq derAufsicht während des Praxlslernens
bea!ftrag€h. Die Beauftragung hai schrätlich zu erfolgen.
3-2 Di€ Ansprechpartnerinnen und die Ansprechpartner der Sch!le und des
Praxlslernortes sowle qegebenenfalls die mit derwahrn€hmung der
Aufslchtspnlcht beauftragte Vertreterh oder der Vertreler des Praxislernortes
stehen in regelmäBiqem KontaK und informieren sich qeqenseltlg über den
Ablaut des Praxislernens sowie über auftretende Probleme und Entwl.klungen.
3.3 Ourch den Präxlslern.rt lst zu gewährleislen, dass die Vorschriften des
jugendarbeitsschutzgeseEes sow'e die DatenschuEbestimmungen
eingehalten werden. Die Schüler'nnen und Schiiler slnd zu Beginn des
Praxlslernens ilber dl€ Beinebsordnunq, dleArbeitsschutzbestlmmunqen und
die sonsligefl sicherheitsrelevanten Regelunqen zu belehren. Falls erforderlich
sind diejährlich€n Belehrungen nach § 43 Abs.4 Infektionsschutzgesetz
durchzuiuhren. Der Nachwels ober dle Durchf0hrung aller Belehrungen ist
schrlft llch f estzuhalten.
3.4 Den Schülerinnen und Schülern ist das Führen vofl Kraftrah?eugen
jeglich€rArt im Rahmen ihrerTätigkeit am Praxislernort verboten.

4 Au6wähl der Präktikrm6orte

4.1 Praxislerhen soll in Praktikumsorten gemäß Nummer 1.2 siattfinden.
4.2 Dle Präxlsl€rnorte slnd frühzeltlg h abstlmmung mit der für den
ArbeitsschuE zuständigen Behörde auszuwählen und von der schulleltung zu
bestatigen. Praxislernorte, ln denen Ausblidungsverhältnlsse h
Ausbildlrngsbenrfen begrilndet ri/erden oder in denen Praxislernen ber€its
erfo{q.eich durchg€fijhrt wurde, bedürfen keiner n€uen B€stätigung durch die
für ArbeiBschutz zuständige Behörde.

6 Leistungrb€wortung

6.1 in dle Leist!ngsbewert!ng flleßen unter Berücksichttgung einer
pädagogisEhen Abwägunq mündlich, schrjftlich llnd praktls.h erbrächle
Leistunqen der Schülerinnen und Schüler eln. Solche L€istungen können auch
Wettbewerbs- oder P.ojektbeiträge, der Berufswählpass, praktische Arbelien
oder Präs€ntätionen seln,
6.2 Sofern die Unterrichtsstunden mehrerer rä.he. oder Lernberelche
fgenuA werden, erfolgt die Leistunqsbewertung h jedem der h PraKikum
eingebrachten Fächer oder Lernbereiche. Oie im s.huleigenen Lehrplan
ausgewl€senen jeweiligen Stundenanteile der Fächer oder Lernbereiche sind
bel der Bewertung entsprechend zu berücksl.htigen.

7 Fahrtk6rcn, Gcrundh.it bo.choiniEung u.rd
veßiche.ungrs.hutz

7-1 Präxisleriorte gelten als Unterrichtsorte auBerhalb des Schulgrundstücks.
Die SchülerbeförderLrng zwischen Wohnung und Praxislernori (Schulweg)
richtet sich nach der SaEung des zuständigen Trägers der
Schülerbeförderung. Über die Kosten for notwendlge Wege zwischen Schule
und Praxlslernod (Unterrichtsweqe) entscheidei der Schulträger. DIe schul€
stimmt sich aus diesem Grunde vor Beginn des Haushaltsjahres mlt dem
Sch!lträger ab.
7.2 Sch0lerhnen und sch0ler, die während des Praxislernens Umgang mit
Lebensmiüeln nach § 42 InfektionsschuEqeset2 haben, haben vor der
erstmaligen Aufnahme dieserTät,gkelt durch elne nicht m€hr als drei Monäte
alte Bescheinigung des Gesundheiisamtes nachzuwelsen, dass sle über die
bestehenden Tätigkeitsverbote belehrt wurden und dass bet thnen kehe
Tatsachen für ein TätiEkeiisverbot bekannt sind. Die Schule organisiert die
notwendi9en Termine belm Gesundheitsämt-
7.3 Es bestehi geser2lkh€r uhlallversicherungsschutz nach sGB vII während
des Praxlslernens und äuf dem weg zwischen wohnunq und P.axlslernort
oder Praxislernort und Schuie sowie HaftpfllchlverslrherungsschuEwäh.end

a Res.lunqe, für di. Durchführung dc! Srhülerbetricbspraktikums

8.1 Das Schülerbetriebspraktlkum iindet lm Pfllchtunter.icht des Faches W-A-
T statt und steut eine zejtwels€ Abweichung von der wochenstundentafel
gemäß § 11 Abs- 6 der sekundarstufe I-Verordnung dar-
8.2 Schülerbetrlebspraktika k6nnen hsges.mt einen Zeliraum von fünl
Unterri€htswochen umfassen. In der lahrganssstlfe 9 ist die Ourchführun9
d6 schülerbetriebspraKikums obliqatorlsch; es soll mindesiens zwei und
kann rnäxlmal drel Unterrlchtswochen dauern. In der lährqanEss?ufe 10 an
Oberschulen und Gesamtschulen känn die Schule auf Bes€hluss der Konferenz
der Lehrkräfte, nach Anhörunq der Schulkonferenz ein weiteres bis zr.i zwei
Unterrichtswochen umfassendes S€hülerbetrlebspräktikum durchführen. In
diesem Falle lst dle Durchfiihrung dem staatlichen Schulamt anzuzeig€n.
4.3 Während des Scholerbetriebsprakiikums sollen die Schülerlnnen und
Schüler Errahrungefl in verschledenen Arbeltsber€lch€n h ihrem Praxlsiernort
sammeln. Dazu gehören auch Besichtlgungen der Arbeitsberei.he, in d€nen
sle ntcht unmittelbär tätlg sind. AuBerdem soll den Sch{ilennnen und schulern
Gelegenhell gegeben werden, in der Jetzten PraKikumswoche eln
Abschlussgespräch mit den fUr das Schülerbekiebspräktikum
verantwortlichen Mitarbeiterhnen und I'4iLarbeltern des Praxislernortes und
den betre!€nd€n Lehrkräilen zu führen.
8.4 B€i schülerbetriebspraktika brandenburqischer schill6rtnne. und schüler
im Auslafld muss dle Elnhältung der Bestlmmungen die§er
Verwaltungsvorschrlft en gewährlelstet §ein

Vorschriften für das Schülerbetriebspraktikum
I Gründsätz€ und Zi.le

1.1 Durch das SchülerbetnebspraKikum als Form des Unterrichts gemä8 § 12 Abs. 4
Sek!ndarslufe l-Verordn!n9 soilen die schülerinnen und schüler die Möglichkeit

a. die im Unterricht erworbenen Kennlnisse ünd Fähigkeiten durch eigene
Erfahrungs- und Lebensbezüqe zu erweitern und zu vertiefen,

b. phasenweise selbstständlg ?roduktlv-9eistlg und produktlv-praktlsch zu
arbelten,

c. ein grundleqendes Versui nd n is für technische, ökononrische, ökologische ufld
soziale Vorgän9e, Struktureu und betriebliche Arbeit zu erlanqen,

d. Orieniierungs- und Handlungsftihlgkeii im B€rei.h der Berufswahlorientierung
zu erlangen und das beruilirhe Selbsikonzept zu entwickeln und

e. slch auf den üb€rqang in weiterfuhrende Bilduflqs- oder Ausblld u n gssysterne
vozubereiten.

1.2 Das Praktikum Rndet insbesondere au8erhalb des Lernorts Schule in Betrieben und
Elnri€htungen statt. In Betracht kommen Industrie-, Händwerks-. Handels , Verkehrs-,
Ländwlrtschäfts-, Dlensueistungs- ünd versorgungsbekiebe sowle öffentliche und so2iale
Einrichtungen (Praxislernorte).

1.3 Am Praktikum nehmen grundsäElich alle Schülerinnen und Schüler einer Klasse
oder Lerngruppe teil. Schülerinnen und Schüler, di€ aus wichligen pädagogls€hen oder
anderen wlchttg€n Grond€n äm Praxislerhen nt.ht tetlnehmen, be§uchen h der Regel d6n
Unterricht in elner anderen Klasse oder Lerngruppe. In dles nicht shnvoll möglich,
können unterrichtsbezogene Aufuaben gestellt werden, die in geeignet€r Weis€ zu

1.4 Dur.h das Praktlkum wlrd keln Allsblld!ngs- oder Beschäitigungsverhältnis
begründet. Die Schülerinnen und schüler haben keinen Anspruch auf etnen besttmmt€n
Praxislernort- Die schülerlnn€n und Schül€r dürfen nicht als Ersatz für andere
Arbeltskräfte elngeseEt werden. Eine Vergüiuf,g der Tätiqkelt im Rahrnen des
Praxislernens daridurch den Beirieb oder dle Einrichtunq nlcht qewährt werden. Die
Durchlührung der vers€hieden€n Formen des Praxislernens gernäß Nummer 2.1dlent
ni.ht vordergründig der Elgnungsfesastellung f0r erren bEsttflmten Be.uf.

2 organisation und Dur.hführurg

2.1 däs Praktikum känn in den weiterfiihrerden allgemein bildenden Schulen, den
Fördeßchulen, die den Bildungsgang der Sekundarstufe I umfassen, und in den
.lährgangsstLrfen 7 bis 10 derAllgemeinen Förderschule h allen Fächern und
Lernbereichen derjeweiligen Stundentafel durchgefilhrt werden. Praxislernen wird ln
Verantwortung der Schule organisiert. Das S€hiilerbetrieb§pßKikum qemäB Nummer 8
sowie Anqebote des Praxlslernens ab der lahrqangsstlfe 9 an der Allgemeinen
Förderschule sind fürdie Schülerinnen und schiller oblrgalorlsch. Über die där0ber
hinausgehende Einführuig des Praxislernens ehtscheidet die Konferenz der L€hrkräfte
nach Anhörung der schulkonferenz. Die Schulko.ferenz kann die Einführun9 von
Praxisleiien ln der Schule anregen. Bel der Orqanisatlon und Durchfalhrung des
Praxisle.nEns sind die personelle Kontinuiiät und die besondere Belastung der Lehrkräfte,
insbesondere bei der Bekeuung der schlilerinnen und Schüler am Praxislerno,l und iür
die Orqanisation und Durchfijhnrig des Praxislernens durch die S.hulleiiunq zu
berülksichtigen. Das staatliche Schulamt untersiütA die Schule bei der organlsation d€s
Praxrslernens. Grundlagen für dl€ Durchführung des Praxlslernens slnd die
Rähmenlehrpläne sowie andere g€elgnete curriculare !lateriallen. Für das Praxlslernen
slhd insbesondere dre Potenziale des Faches Wirtschaft-Arbeit'Technik (W-A I) zu

2.2 D'e für den Prlicht- und Wahlpflichtunterricht vorEesehenen Unterricht5stundefi für
€ln oder mehrere Fä.her od6r lernb€rei.he können filr das Praxislemen

a. an elnem oder mehreren regelmäBig stattfindenden Praxistagen oder

b- h einem oder mehreren Unie.rlchisblöcken

verwendet werden. Kombtnationen äus Präxlstagen und Unterrichtsblöcken sind möglich.
Praxislernen k.nn fächerverbindend unterrlchtetwerden.

2.3 Bei der Elnrichtung von Praxistagen kann die Wochenstundentafel so aufgebaut
werden, dass die Unterrlchtsstunden fü. das Praxislernen an einem oderzwer
Unterrichtstagen llegen. Auch andere .egelmäßlg€ zeitiiche Wechsei sind mögli.h. Ftlr
Praxislernen im Unierrichtsblo.k werden Unterrrchtsstunden in den tächern oder
Lernbereichen des Praxislernens nlcht !'/öchentlich ertellt, sondern gesammelt und an
mehreren aufehänderfolgenden Unt€rrichisiagen oder -wochen lm Block unterrtchtet.

oer in der Ze,t des Praxlslernens nicht erteilte Unterricht in anderen Fachern oder
Lernbererchen wird auf die Unterl.htszelt vor und nä.h d€m Unte.richtsblock veriagert.
Insgesäht muss am Schuljahr dle Anzahl de. Untenlchtsstunden fijr di€ Fächer und
Lernberei.he d€r Wochenstuhd€nlafel erreicht werden.
2-4 Die weiierf|hrenden allgemeln bildenden Schulen können für di€ Orgänlsälion des
Praxlslernens die Mögli€hkeiten der Schwerpunkrbrldung g€mäß § 11 Abs. 3 bis 5 der
Sekundarstufe i - Verordnung nutzen.
2.5 Die Durchfilhr'rng des Praxislernens wird zwis€hen Schule und Präxßlernort
schriftlich verehbärt (Anlage la). In der Vereinbarung sind eine Lehrkräft der Schul€ und


